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 17. Juni 2008 

Einführungsgesetzgebung zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen 
Jugendstrafprozessordnung; Öffentliches Vernehmlassungsverfahren 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Der Regierungsrat hat am 17. Juni 2008 den Vernehmlassungsentwurf für die Einführungsgesetzge-

bung zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung in 

erster Lesung beraten und beschlossen und das Bau- und Justizdepartement ermächtigt und beauf-

tragt, darüber ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. 

 

Wir laden Sie freundlich ein, zum Entwurf Stellung zu nehmen. Die Vernehmlassungsunterlagen sind 

auf dem Internet unter www.so.ch abrufbar oder können unter Tel 032 627 27 02 bestellt werden. 

Für Fragen steht Ihnen Franz Fürst, Chef Rechtsdienst Justiz (Tel. 032 627 27 01), jederzeit 

gerne zur Verfügung.  

 

Ihre Vernehmlassung samt ausgefülltem Fragebogen wollen Sie bitte bis zum 

 

15. September 2008 

 

beim Bau- und Justizdepartement, Rechtsdienst Justiz, Rötihof, Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn, 

einreichen. Wir bitten Sie, den Fragebogen zu verwenden und allfällige Bemerkungen und Anregun-

gen - sei es zu den einzelnen Fragen oder sei es zu den einzelnen Bestimmungen - auf separa-

tem Papier anzubringen. Sie erleichtern uns damit die Auswertung. 

 

Wir sehen Ihrer Vernehmlassung mit grossem Interesse entgegen und danken Ihnen dafür im voraus 

bestens. 

Mit freundlichen Grüssen 

http://www.so.ch/
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Walter Straumann 

Regierungsrat 
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